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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

In der Frühjahrssession 2018 wurde die Debatte eines Postulats, das sich der Thematik
Cyberrisiken widmete und einen umfassenden, unabhängigen und wirksamen Schutz
für die Schweiz forderte, aufgenommen. Dabei wurde der Bundesrat von Roger Golay
(mcg, GE) aufgefordert, einen Bericht über die Anwendung der Nationalen Strategie
gegen Cyberrisiken (NCS) zu erstellen. Man habe, so der Postulant, «nämlich bisher
nicht viel [davon] wahrnehmen» können. Der Postulant sorgte sich dabei auch um die
Kompetenzenverteilung, so wollte er denn auch beantwortet wissen, wie das
Nebeneinander von EFD und VBS funktioniere und ob dies nicht Risiken berge. Eine
Reihe von weiteren Fragen sollte der Bericht auch noch angehen, so beispielsweise wie
hochstehendes Fachwissen in der Schweiz erhalten werden kann und wie die
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Bund intensiviert werden könnte. 
Die bundesrätliche Stellungnahme folgte bereits kurz nach der Einreichung und sie war
nicht sehr lang, doch hielt die Regierung fest, dass das Postulat Fragen tangiere, die
bereits bekannt seien. Sie würden auch in einer Wirksamkeitsprüfung der NCS
diskutiert, ein Dokument, das noch im Frühjahr 2017 erscheinen sollte. Eine weitere
Analyse, wie die im Postulat geforderte, sei nicht nötig – es wurde also die Ablehnung
des Postulats beantragt.
Golay vertrat seinen Vorstoss, der von 62 Nationarlätinnen und Nationalräten
mitunterzeichnet worden war, im Parlament. Seiner Meinung nach war sein Postulat
nach wie vor aktuell. Der Nationalrat solle auf diesen Bericht beharren: Gerade im
Lichte kürzlich zurück liegender Cyber-Attacken auf bundesnahe Betriebe sei diese
Form der Aufklärung gerechtfertigt. Bundesrat Maurer versuchte dem Vorstoss noch
entgegenzutreten. Man habe sich im Rahmen eines ähnlichen Vorstosses bereits mit
dem Thema auseinander gesetzt. Zudem stand eine Klausur des Bundesrats zum Thema
Cybersicherheit an, und überhaupt liefen die Arbeiten diesbezüglich auf Hochtouren.
Weiter konnte Maurer in Aussicht stellen, dass bereits mit dem Budget 2019 die Anträge
zur Schaffung und Stärkung der Cybersicherheit gestellt werden können. Ein Cyber-
Securityzentrum wurde mit 40 neuen Stellen veranschlagt, die man über drei Jahre
besetzen will. Angesichts aller bereits angestossenen Vorarbeiten könne das Postulat
Golay getrost abgelehnt werden. Relativ knapp, mit 100 zu 93 Stimmen (bei drei
Enthaltungen) verwarf das Plenum jedoch diesen Antrag und nahm das Postulat an. 1

POSTULAT
DATUM: 28.02.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Er sei erstaunt, dass man ein solches Postulat bekämpfen könne, so Marco Romano
(cvp, TI) anlässlich der Diskussion zu seiner Idee einer Roadmap für die elektronische
Stimmabgabe. In der Tat war das vom Bundesrat zur Annahme empfohlene Postulat von
Thomas Aeschi (svp, ZG) bekämpft worden, was eine Debatte im Rat nötig machte. Die
Idee des Tessiner CVP-Vertreters war es, neuen Schwung in die gebremste Entwicklung
bei der elektronischen Stimmabgabe zu bringen. Von einer vom Bundesrat zu
erstellenden Roadmap, mit der die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen und
die Rolle der öffentlichen Hand definiert werden soll, versprach sich Romano eine
proaktive und koordinierende Unterstützung durch den Bund und so einen neuen
Input. Darüber hinaus soll das Problem der Quellcodes angegangen werden. Thomas
Aeschi verteidigte die Bekämpfung des Postulats mit drei Argumenten. Erstens handle
es sich um einen Eingriff in den Föderalismus, mit dem Aufgaben der Kantone an den
Bund delegiert würden. Es sei hinzunehmen, dass sich die Kantone in dieser Sache
unterschiedlich stark engagieren. Zweitens sei auch der im Postulat angedeutete Zwang
zur Offenlegung des Quellcodes zu hinterfragen. Auch hier sei offen zu lassen, welches
System von den Kantonen präferiert werde. Drittens schliesslich wehre sich die SVP
gegen mehr Regulierung. Auch dieses Postulat resultiere lediglich in einem weiteren
Bericht, der nichts bringe, aber einiges koste. Bundeskanzler Thurnherr verteidigte die
Unterstützung des Bundesrates. Mit der Roadmap sollen die Anliegen der Kantone und
des Bundes gemeinsam in einem Planungsinstrument zusammengefasst werden. Es
gehe also nicht um eine Order von oben nach unten, sondern um eine Koordination der
unterschiedlichen kantonalen Ziele und Zeitpläne. Bei der Offenlegung der Quellcodes

POSTULAT
DATUM: 14.09.2016
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



gebe es zudem keine unterschiedlichen Systeme, sondern dabei handle es sich um die
unbestrittene Selbstverpflichtung der Betreiber der verschiedenen Angebote. Die
Mehrheit der grossen Kammer – bestehend aus 121 Stimmen – sprach sich für einen
Bericht aus, der auch eine Standortbestimmung bringen soll. Die 68 Gegenstimmen
stammten vorwiegend aus der SVP-Fraktion, wobei Franz Grüter (svp, LU) sowie die
Lega-Vertreterin Roberta Pantani (lega, TI) abwichen und das Postulat unterstützten;
Roger Golay enthielt sich der Stimme. 2

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Unter dem Titel «Schweizer Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Einbezug des Parlamentes»
wollte die APK-SR mittels eines Postulats den Bundesrat mit der Erarbeitung eines
Berichts bis Mitte 2020 beauftragen. Darin soll dargelegt werden in welcher Form und
mit welchen Instrumenten der Bundesrat plant, das Parlament während des Schweizer
Einsitzes im UNO-Sicherheitsrat miteinzubeziehen. Das Anliegen der APK-SR kam im
September 2019 in den Ständerat. Im Plenum äusserte sich Ständerat Minder (parteilos,
SH) kritisch zum voraussichtlichen Involvement der Schweiz, da er befürchtete, dass die
Schweiz durch Äusserungen zu zwischenstaatlichen Konflikten ihre Neutralität
gefährden würde. Hinzu käme die hohe Frequenz an Resolutionen des Sicherheitsrates,
über die man weder die APK, geschweige denn das Parlament, frühzeitig genug
informieren könne, um einen effektiven Miteinbezug zu garantieren. 
Der in der Debatte anwesende Bundesrat Cassis betonte, dass die Wahl in den UNO-
Sicherheitsrat erst für 2022 angesetzt sei. Der Einsitz im Sicherheitsrat sei für die
Schweiz ein Novum, daher müsse man sich fortlaufend Gedanken machen, wie das
Parlament beteiligt werden könne. Die Frage, wie die Rolle des Miliz-Parlaments in der
immer schneller und flexibler werdenden internationalen Politik ausgestaltet werden
solle, werde auch in der zukünftigen Legislatur ein Thema sein. Bisherige Vorschläge
seien beispielsweise die Einrichtung einer Begleitdelegation oder regelmässige
Berichterstattung durch die Präsidenten der Aussenpolitischen Kommissionen. Der
Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats und der Ständerat folgte diesem
Antrag oppositionslos. 3

POSTULAT
DATUM: 17.09.2019
AMANDO AMMANN

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Roger Golay (mcg, GE) verlangte vom Bundesrat einen departementsübergreifenden
Bericht, in dem aufgezeigt werden soll, wie Schweizer Unternehmen gefördert werden
könnten. Im Fokus sollen dabei Unternehmen stehen, die «aufgrund der besonderen
Natur ihrer Technologie oder ihrer Tätigkeit für den wirtschaftlichen Fortschritt und für
die nationale Sicherheit wesentlich» seien. Und es war die «sicherheitsrelevante
Technologie- und Industriebasis», wie sie in der Rüstungspolitik der Regierung
vorgesehen war, die den Postulanten umtrieb. Es sollte daraufhin gearbeitet werden,
dass einem Abwandern von Wissen und Produkten ins Ausland entgegengetreten
werden kann, so die Forderung. Die Entwicklung und später auch die Anwendung von
neuen Technologien in der Schweiz sei anzustreben, denn Innovation und Sicherheit,
seien ein Tandem, das für den Wohlstand und die Unabhängigkeit der Schweiz
entscheidend ist. Mit Empfehlung auf Annahme des Postulats durch den Bundesrat
gelangte der Vorstoss im Sommer 2017 in den Nationalrat, wo keine Opposition
auszumachen war. Diskussionslos wurde das von 46 Nationalrätinnen und Nationalräten
aller Parteien mitunterzeichnete Postulat angenommen. 4

POSTULAT
DATUM: 16.06.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Militärorganisation

Die SiK des Nationalrates wollte den Militärdienst attraktiver machen und hierfür die
Regierung mit einem Postulat beauftragen, in einem Bericht mögliche Wege
aufzuzeigen, wie ihr Ansinnen umgesetzt werden könnte. Vier Eckpfeiler sind dabei von
der Kommission vorgegeben worden. Zunächst sollte die differenzierte oder
qualifizierte Diensttauglichkeit gezielt gefördert werden: Auch Personen mit leichten
körperlichen Einschränkungen sollen zum Militärdienst zugelassen werden können,
sofern sie dies wollen.  Zweitens sollte „unnötige Bürokratie” für Milizoffiziere abgebaut
werden. Damit wurden ausserdienstliche Verpflichtungen angesprochen, die mitunter
grosse zeitliche Ressourcen binden und mit alternativen Instrumenten effizienter
angegangen werden könnten. Als dritter Punkt regte die Kommission an,
Militärausbildungen anzuerkennen, wobei die Sicherheitspolitiker insbesondere auf
eine Ausweitung der Anerkennungen abzielten. Diese Idee war wiederholt – auch
bereits erfolgreich – vorgebracht worden. Als vierte Anregung sollten
Weiterbildungskurse („WKs”) in puncto Qualität und Attraktivität einer Kur unterzogen
werden. 
In seiner Stellungnahme berief sich der Bundesrat, einmal mehr, auf die WEA, die auch
diese Herausforderungen zu lösen im Stande sein soll. Deren Auswirkungen lassen sich
jedoch noch nicht einschätzen, weil viele Massnahmen erst 2018 in Kraft treten werden.
Erst dann könne man entsprechende Schlüsse ziehen, das vorgelegte Postulat sei daher
verfrüht – so wollte die Regierung den Auftrag zur Berichterstattung abwenden. 
Der Nationalrat zeigte sich jedoch unbeeindruckt: Das Postulat wurde mit einer
komfortablen Mehrheit von 122 zu 40 Stimmen und 7 Enthaltungen angenommen. Die
Debatte zog sich nicht sehr lange hin und die Kommissionssprecher verdeutlichten, was
dem Postulat zugrunde lag: Es war der Attraktivitätszuwachs beim Zivildienst, der
gemäss Golay (mcg, GE) dazu führe, dass weniger Stellungspflichtige in den Militärdienst
eintreten. Statt nun den Zivildienst unattraktiver zu machen, presche man in die andere
Richtung und strebe an, den Militärdienst in ein besseres Licht zu stellen – wie es
Dobler (fdp, SG) seitens der Kommission verdeutlichte. Der Verteidigungsminister blieb
bei seinem Votum weitgehend bei den Ausführungen aus der früheren Stellungnahme.
Im Wesentlichen verwies er dabei auf bestehende Prozesse, denen man noch einige
Zeit zur Bewährung geben möge. Mit der Annahme des Postulats durch das Ratsplenum
wurde der Auftrag der Berichterstattung dennoch erteilt. 5

POSTULAT
DATUM: 16.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Ausrüstung und Beschaffung

Für effiziente zentrale Beschaffungsstellen setzte sich Roger Golay (mcg, GE) Ende
2016 ein. Der in der SVP-Fraktion politisierende Angehörige des MCG wollte sich mit
einem gleichlautenden Postulat darum bemühen, etwas Licht in die finanziellen
Rahmenbedingungen für die Armasuisse, aber auch für andere Beschaffungsstellen, zu
bringen. Eine Zentralisierung von Dienststellen habe zudem Effizienzsteigerungen zum
Ziel, argumentierte er. Im geforderten Bericht solle aufgezeigt werden, welches die
spezifischen Bedürfnisse der Armasuisse seien und wie Ressourcen umverteilt werden
könnten, die bis anhin in verschiedenen Departementen vorhanden gewesen und im
Nachgang an die Reduzierung von Beschaffungsstellen frei geworden seien. Der
Postulant empfand es als stossend, dass das Volumen der Aufträge, welche die
Armasuisse von ausserhalb des VBS erhielt, gestiegen war. Diese Zusatzbelastung führe
dazu, dass die Beschaffungsaufträge nicht mehr fristgerecht und hochqualitativ
bewältigt werden könnten, was unter anderem zu Engpässen führe. Hinzu komme eine
Reduktion des Armasuisse-Personals um 15 Prozent in den letzten Jahren, was ebenfalls
dazu beitrage, dass komplizierte Beschaffungen des Bundes, die teilweise umstritten
oder problembehaftet seien, nicht zufriedenstellend abgewickelt werden könnten. 
Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulates. Eine Diskussion erübrigte sich
damit im Nationalrat, das Geschäft wurde in der Frühjahressession 2017 diskussionslos
und stillschweigend angenommen. 33 Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus dem
rechtsbürgerlichen Lager hatten den Vorstoss bei der Einreichung mitunterzeichnet.

Dieses Postulat von Golay stützte sich auf eine Reihe ähnlicher Vorstösse, die kurz zuvor
behandelt worden waren. Angestossen worden war die Diskussion Mitte 2016 von
Nationalrat Barrile (sp, ZH; Ip. 16.3564). «Wurden die Hausaufgaben bei
Rüstungsbeschaffungen gemacht?», fragte der Zürcher Sozialdemokrat den Bundesrat
und sprach eine Reihe von Beschaffungen an, die seiner Meinung nach problematisch
waren. Er kritisierte insbesondere verwaltungs- respektive bundesamtsinterne Prozesse
bei der Beurteilung von anzuschaffenden Rüstungsgütern. Die dazu verfasste
Stellungnahme des Bundesrates befriedigte den Interpellanten nur teilweise, weswegen

POSTULAT
DATUM: 17.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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eine Ratsdebatte im Herbst 2016 verschoben wurde. Später wurde das Geschäft
abgeschrieben, weil die Aspekte im oben beschriebenen Prozess aufgenommen worden
waren.
Ende 2016 beklagte Edith Graf-Litscher (sp, TG; Po. 16.3767) in ihrem Postulat, dass das
VBS zu viele Aufträge freihändig vergebe. Die Sozialdemokratin war der Meinung, dass
mehr Beschaffungen im üblichen Wettbewerbsverfahren vergeben werden sollten. Ihr
Vorstoss wurde auf Antrag der Regierung abgelehnt. 
Im März 2017 nahm Angelo Barrile (sp, ZH; Mo. 16.3815) diesen Aspekt in einer Motion
wieder auf. Der Motionär verlangte mehr Rechtsschutz bei Beschaffungen des VBS. Sein
Ziel war es, dass der Anteil von Beschaffungen, die nicht den WTO-Regeln unterstellt
sind, auf das sicherheitspolitisch unverzichtbare Minimum zu begrenzen sei.
Grundsätzlich sollten die Beschaffungen den gängigen WTO-Richtlinien entsprechend
ausgeschrieben werden, womit sowohl Rechtsschutz als auch Transparenz erhöht
würden. Der Nationalrat lehnte diesen Vorstoss mit 120 zu 60 Stimmen (bei drei
Enthaltungen) ab.
Bevor Golay mit seiner Motion Ende 2016 den hier beschriebenen Prozess ins Rollen
brachte, hatte auch er sich im Herbst zuvor mit einer Frage (Frage 16.5397) an die
Landesregierung gewandt. Er wollte wissen, ob die Armasuisse über angemessene Mittel
und Ressourcen verfüge, um ihre zahlreichen und anspruchsvollen Aufgaben
wahrnehmen zu können. Der bundesrätlichen Antwort war zu entnehmen, dass die
zuständigen Stellen tatsächlich vor Herausforderungen stünden, jedoch bereits
entsprechende Abklärungen im Gange seien. Man sei bemüht, sämtliche wichtigen
Beschaffungsmandate mit der nötigen Sorgfalt zu erfüllen. 6

Gut zwei Jahre nach Annahme des Postulats Golay (mcg, GE) für effiziente zentrale
Beschaffungsstellen wurde der geforderte Bericht publiziert. Mit der Erarbeitung war
die BKB, die Beschaffungskonferenz des Bundes, betraut worden, die sich ihrerseits
von einem externen Berater unterstützen liess. Grundsätzlich wurde in der Studie
Verbesserungspotenzial beim Beschaffungswesen ausgemacht. Der Personalbedarf
konnte jedoch noch nicht abschliessend abgeschätzt werden, weswegen zu personellen
Ressourcen keine Aussagen gemacht wurden.
Die Autorinnen und Autoren skizzierten zwei Massnahmen, wie die Effektivität und die
Effizienz im Beschaffungswesen gesteigert werden können. So sollen bereits früh in den
zu tätigenden Beschaffungsprozessen Fachpersonen beratend beigezogen werden.
Dadurch sollen Zeit- sowie Qualitätsgewinne erzielt werden. Zentral sei dabei ein gutes
Vertrauensverhältnis zwischen den involvierten Personen und Einheiten. Zweitens gelte
es, selbstverschuldete Zeitverzögerungen zu vermeiden. Selbstkritisch sprach man
seitens der Verwaltung auch den Hang zur absoluten Risikovermeidung an. Stattdessen
solle eine faire Fehlerkultur gefördert werden. Zu häufige Bereinigungsrunden würden
die Prozesse unnötig in die Länge ziehen.
Im Bericht wurden zudem konkrete Verbesserungsmassnahmen aufgeführt, die in den
verschiedenen Beschaffungsstellen entweder bereits in Umsetzung waren oder die
angestrebt wurden. Die Regierung zeigte sich zuversichtlich, dass eine qualitativ
hochstehende Beschaffung des Bundes möglich ist, auch ohne erhöhten
Personalbestand. Zur weiteren Begleitung dieser Qualitätssicherung wurden die BKB
und die zentralen Beschaffungsstellen beauftragt, bis Ende 2020 die Wirksamkeit der
Massnahmen zu überprüfen und darüber Bericht zu erstatten.
Im Hinblick auf diese Publikation liess die FK-NR verlauten, dass sie in dieser Sache
keinen weiteren Handlungsbedarf sehe. 7

POSTULAT
DATUM: 01.05.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Infrastruktur und Lebensraum
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Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Ein Postulat Golay (mcg, GE) forderte den Bundesrat auf, in einem Bericht zu prüfen, ob
für die Schweiz auf den Nationalstrassen Höchstgeschwindigkeiten wie in Frankreich
gelten könnten: 130 Stundenkilometer bei schönem Wetter und 110 Stundenkilometer
bei Regen. Der Bundesrat wies auf verschiedene Probleme hin, die sich bei einer
solchen Regelung stellen würden und beantragte die Ablehnung des Postulats. Der
Nationalrat lehnte das Geschäft im Dezember 2015 stillschweigend ab. 8

POSTULAT
DATUM: 18.12.2015
NIKLAUS BIERI

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Menschen mit Behinderungen

Im Oktober 2019 forderte die SGK-SR den Bundesrat mit dem Postulat «Menschen mit
Behinderung. Zugang zu modernen Hilfsmitteln sicherstellen» auf, zu überprüfen,
welche Anpassungen notwendig wären, damit die von der Invaliden- und
Unfallversicherung abgegebenen Hilfsmittel dem technologischen Fortschritt
entsprechen würden. Ebenso sollte dabei die «Einführung eines
Preissetzungsverfahrens für Hilfsmittel (analog der Spezialitätenliste für Medikamente
des BAG)» geprüft werden. Die Kommission begründete ihr Postulat damit, dass die
rasante technologische Entwicklung für Menschen mit Behinderung grosses Potenzial
berge, deren Inklusion und Selbstbestimmung in der Gesellschaft voranzutreiben.
Dadurch, dass «laufend technische Innovationen auf den Markt kommen», entstehe
aber Unsicherheit zwischen den Invalidenversicherungen und den Versicherten: Einige
Innovationen seien für die Selbstständigkeit von Menschen mit Behinderung von
grossem Nutzen, doch stellten die damit verbundenen Preise nicht selten eine grosse
Herausforderung dar für die Versicherungen, gerade auch weil Neuheiten nicht immer
den versprochenen Effekt erzielen können. Damit der Zugang zu neuen technischen
Hilfsmitteln und damit weiterhin die Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens
gewährt bleibe, solle ein System geprüft werden – analog zu jenem für Medikamente –,
bei dem die Preise nach dem Mehrwert für die Versicherten festgesetzt werden. Die
Kommission reagierte damit auf die beiden sehr ähnlichen, bereits 2016 eingereichten
Motionen Glättli (gp, ZH) und Golay (mcg, GE) (Mo. 16.3880 und Mo. 16.3881), an deren
«Mehrdeutigkeit» sie sich aber störte. Mit ihrem Postulat formulierte die SGK-SR den
Schwerpunkt dieser beiden Anliegen um und legte diesen stärker auf den die Hilfsmittel
betreffenden technologischen Fortschritt und damit verbunden auf die Schaffung eines
mehrwertorientierten Preissystems für Versicherungen.
Im November empfahl der Bundesrat das Postulat zur Annahme. In der
Ständeratssitzung vom 4. Dezember fügte Gesundheitsminister Berset hinzu, die
Überprüfung des Preis-Leistungs-Verhältnisses im Gesundheitswesen sei von
generellem Interesse, nicht nur im vorliegenden Fall. Der Ständerat folgte seiner
Kommission sowie den Empfehlungen des Bundesrates und nahm das Postulat
stillschweigend an. 9

POSTULAT
DATUM: 04.12.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medien

Die Kritik an der Unternehmensbesteuerung im Bereich der Medienabgabe dauerte
2019 weiter an. Mit einem Postulat wollte der Tessiner Abgeordnete Fabio Abate (fdp,
TI) den Bundesrat prüfen lassen, wie die umsatzabhängige Berechnung der Radio- und
Fernsehabgabe für Unternehmen anderweitig definiert werden könnte. Die
gegenwärtige Berechnung empfand der Postulant als unverhältnismässig. Gemäss
Bundesgesetz müssen Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab CHF 500'000 die
Abgabe entrichten. Dabei werde kein Unterschied gemacht, ob darunter auch
Leistungen mitgerechnet werden, die im Einzelnen nicht mehrwertsteuerpflichtig oder
mehrwertsteuerbefreit seien. Die dadurch errechneten Umsätze seien aber nicht in
einen tatsächlichen Gewinn übersetzbar, was wiederum zu Schwierigkeiten führe.
Zahlreiche Unternehmen wiesen eine Umsatzspanne von bis zu CHF 5 Mio. auf und

POSTULAT
DATUM: 18.06.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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müssten somit CHF 2280 entrichten. Dies sei viel zu viel, so Abate. Er wolle mit seinem
Vorstoss jedoch nicht die Steuerpflicht von Unternehmen hinterfragen, sondern
lediglich ein anderes System zur Berechnung der Abgaben anregen.
In seiner Stellungnahme musste der Bundesrat zuerst eine Richtigstellung vornehmen:
Der Postulant sei von einem falschen Betrag ausgegangen, Unternehmen mit einem
Umsatz zwischen CHF 1 und 5 Mio. müssten lediglich CHF 910 bezahlen, betonte er. Im
Übrigen teilte der Bundesrat die Ansichten des Postulanten nicht. Die inkraftstehende
Berechungsmethode sei aus einer Vielzahl an geprüften Alternativen die am besten
geeignete, um die gesteckten Ziele zu erreichen, ohne gleichzeitig einen hohen
Verwaltungsaufwand auszulösen. Die Möglichkeit für kleine Unternehmen mit einem
Umsatz von unter CHF 1 Mio., sich von der Abgabe befreien zu lassen, könne im Sinne
einer Härtefallregelung entgegenkommend wirken, wenn in einem Abgabejahr nur ein
kleiner oder gar kein Gewinn erzielt werde. Ferner war die Regierung der Meinung, man
solle nicht bereits wieder einen Wechsel beim Abgabensystem anstreben, weil dies zu
Verunsicherung führe. Der Bundesrat zeigte sich aber bereit, in Anlehnung an frühere
Entscheide, die Auswirkungen des Abgabensystems im Jahr 2020 zu prüfen. Falls sich
dann Handlungsanweisungen abzeichneten, sei er bereit, entsprechende
gesetzgeberische Schritte anzugehen.

In der Sommersession 2019 setzte sich die kleine Kammer mit dem Vorstoss
auseinander. Es entwickelte sich dabei keine längere Debatte. Ständerat Abate hielt
sich eher kurz, er wurde aber wortreich von seinem Ratskollegen Thomas Minder
(parteilos, SH) unterstützt. Der Grundsatz der Erhebung einer Unternehmensabgabe
stellte auch er nicht in Frage, die Berechnungsmethode hingegen schon. Problematisch
sei vor allem die Ableitung der Abgabenhöhe aus dem erzielten Umsatz. Dies sage, so
Minder, nichts über den Firmenerfolg aus. Umsatzstarke Branchen verdienten nicht
unbedingt viel Geld, deshalb seien die entsprechenden Unternehmen bezüglich der
Abgabe benachteiligt. Weil der Bundesrat ohnehin die Absicht äusserte, die
Berechnungsmethode zu prüfen, komme das Postulat zum richtigen Zeitpunkt.
Trotz der kurzen Dauer der Auseinandersetzung war diese nicht emotionslos.
Bundesrätin Sommaruga zeigte sich etwas irritiert ob dem Vorwurf, man habe nicht
sorgfältig evaluiert, welche Berechnungsgrundlage installiert wurde. Zudem merkte sie
an, dass drei Viertel aller Schweizer Unternehmen abgabebefreit seien, man diskutiere
also über eine Anpassung für nur einen Viertel der Firmen. Die erhobene Abgabe und
deren Höhe sei ferner vom Parlament beschlossen und von der Bevölkerung in einer
Volksabstimmung gestützt worden. Dass nun dieses Postulat im Raum stand, wollte sie
auch nicht als Auftrag zur Veränderung der Beträge verstanden wissen; «null und
nichts» versprach sie sodann auch in dieser Hinsicht. So fand die Bundesrätin auch,
dass man an der Beitragshöhe nichts ändern müsste, zumal der überwiegende Anteil
der Mediensteuer durch Privathaushalte erbracht werde. Postulant Abate legte Wert
darauf, klarzustellen, dass er das Prinzip der Unternehmenssteuerabgabe nicht zur
Diskussion habe stellen wollen. Weil ihn die Ausführungen der Bundesrätin nicht
überzeugten, verlangte er eine Abstimmung zu seinem Postulat und gewann diese. Mit
25 zu 11 Stimmen bei zwei Enthaltungen wurde sein Postulat angenommen. 10

1) AB NR, 2018, S. 87 f.; NZZ, 3.3.18
2) AB NR, 2016, S. 1346 ff.
3) AB SR, 2019, S. 725 ff.
4) AB NR, 2017, S. 1197
5) AB NR, 2017, S. 511 ff.
6) AB NR, 2017, S. 544
7) Bericht BR vom 1.5.19; Medienmitteilung FK-NR vom 22.5.19
8) AB NR, 2015, S. 2295.
9) AB NR, 2019, S. 1057 ff.
10) AB SR, 2019, S. 480 f.
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